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§  7 Rn. 58). Dazu gehört vor allem die Gutschrift 
von Buchgeld in einer inländischen gesetzlichen 
Währung auf einem Konto der Vor-GmbH bei einem 
Kreditinstitut (Lutter/Hommelhoff /Bayer, § 7 Rn. 11; 
BeckOK-GmbHG/C. Jaeger, Std.: 1.5.2024, § 7 Rn. 15; 
Altmeppen, GmbHG, 11. Aufl . 2023, § 7 Rn. 25).

2. Keine Erfüllungswirkung von E-Geld
Fraglich ist, ob auch die Überlassung von E-Geld an die 
GmbH i. Gr. eine Einzahlung i. S. d. § 7 Abs. 2 S. 1 
GmbHG darstellt. 

E-Geld ist nach der Legaldefi nition des § 1 Abs. 2 S. 3 
ZAG jeder elektronisch, darunter auch magnetisch, ge-
speicherte monetäre Wert in Form einer Forderung an 
den Emittenten, der gegen Zahlung eines Geldbetrags 
ausgestellt wird, um damit Zahlungsvorgänge i.  S.  d. 
§ 675f Abs. 4 S. 1 BGB durchzuführen, und der auch 
von anderen natürlichen oder juristischen Personen als 
dem Emittenten angenommen wird. Es tritt in verschie-
denen Formen auf, v.  a.: Speicherung des Guthabens 
auf dem Chip einer Geldkarte, Speicherung des Gut-
habens auf einem vom E-Geld-Emittenten betriebe-
nen Server (sog. Netzgeld), Festspeicher, SIM-Karte 
im Smartphone oder Tablet-Computer sowie Prepaid-
Produkte, bei denen das ausgebende Institut ein vir-
tuelles Konto über das voreingezahlte Guthaben führt 
(MünchKommHGB/Herresthal, Band 6 [Bankver-
tragsrecht u.  a.], 5. Aufl . 2024, Teil 1 A Rn. 79). Die 
beiden wichtigsten Praxisfälle von serverbasiertem 
E-Geld in Deutschland sind die Angebote von PayPal 
und Amazon pay (MünchKommBGB/Casper, 9. Aufl . 
2023, § 675f Rn. 143). 

Im Falle von PayPal können der Käufer und der Verkäu-
fer einer Ware jeweils einen Nutzungsvertrag mit der 
PayPal (Europe) SARL et Cie als Zahlungsdienstleister 
abschließen. Der Käufer weist sodann PayPal an, einen 
bestimmten Betrag von seinem E-Geld-Guthaben auf 
einem virtuellen Konto bei PayPal oder Buchgeld von 
einem Girokonto bei seiner Hausbank abzuziehen und 
das (umgewandelte) E-Geld auf das virtuelle Konto des 
Verkäufers bei PayPal zu transferieren. Der Verkäufer 
kann den gutgeschriebenen E-Geld-Betrag seinerseits 
verwenden oder sich auf ein angegebenes Girokonto in 
Form von Buchgeld auszahlen lassen (Harman, BKR 
2018, 457 f.; MünchKommHGB/Herresthal, Teil 1 A 
Rn. 87 f.; MünchKommBGB/Casper, § 675f Rn. 144, 
jeweils m. w. N.).

Seinem Zweck nach soll E-Geld das Bargeld ersetzen (Beck
OGK-BGB/Foerster, Std.: 15.3.2024, § 675c Rn. 301). 
Seine zivilrechtliche Natur ist allerdings umstritten. Es 
handelt sich jedenfalls nicht um Buchgeld (BeckOGK-
BGB/Foerster, § 675c Rn. 302 f.). Denn der Kunde des 

E-Geld-Emittenten hat einen Anspruch auf Rückum-
wandlung der in E-Geld denominierten Forderung in 
reguläres Buchgeld durch Übertragung eines Buchgeld-
äquivalents auf sein Girokonto (MünchKommHGB/
Herresthal, Teil 1 A Rn. 83; MünchKommBGB/Casper, 
9. Aufl . 2023, § 675c Rn. 30; BeckOGK-BGB/Foerster, 
§ 675c Rn. 302 f.). Im Zahlungsverkehr weist der Zahler 
den E-Geld-Emittenten an, seinem E-Geld-Konto einen 
Betrag abzuziehen und in dieser Höhe eine neue For-
derung zugunsten des Zahlungsempfängers zu begrün-
den. Dabei handelt es sich um eine Leistung an Er-
füllungs statt hinsichtlich des Geldzahlungsanspruchs 
des Zahlungsempfängers, § 364 Abs. 1 BGB (Münch-
KommHGB/Herresthal, Teil 1 A Rn. 79 f.). Eine Leis-
tung an Erfüllungs statt stellt aber keine taugliche Bar-
einzahlung i. S. d. § 7 Abs. 2 S. 1 GmbHG dar (Lutter/
Hommelhoff /Bayer, §  7 Rn. 13). Aus diesem Grund 
handelt es sich bei der Überweisung von E-Geld der 
Gründer der GmbH auf ein (neu errichtetes) E-Geld-
Konto der GmbH i. Gr. um eine Sacheinlage. Aller-
dings könnte die das E-Geld erhaltende GmbH i. Gr. 
von dem Emittenten des E-Geldes verlangen, dass er 
das E-Geld auf ein (in Euro geführtes) Bankkonto der 
GmbH i. Gr. überweist. Infolge dieser Überweisung tritt 
eine Erfüllung der Bareinlageverpfl ichtung gem. § 362 
Abs. 2 BGB ein (MünchKommGmbHG/Schwandtner, 
4. Aufl . 2022, § 5 Rn. 156). Erst zu diesem Zeitpunkt 
ist also das Barkapital der GmbH aufgebracht (vgl. Be-
ckOK-GmbHG/C. Jaeger, § 7 Rn. 14). 

Im Ergebnis reicht in dem geschilderten Fall der Ein-
zahlungsbeleg des E-Geld-Instituts über eine Gut-
schrift von E-Geld zugunsten der GmbH i. Gr. (auf 
dem PayPal-Konto) nicht als Nachweis der Erfüllung 
der Bareinzahlungspfl icht aus. 

BGB §§ 168, 1820
Widerruf einer Vorsorgevollmacht durch wei-
tere Bevollmächtigte

I. Sachverhalt
Vor einigen Jahren hat der Ehemann eine notarielle 
Vorsorgevollmacht errichtet. Bevollmächtigt sind seine 
Ehefrau und sein einseitiger Sohn, und zwar jeweils ein-
zeln. Der Ehemann ist mittlerweile aufgrund einer De-
menz geschäftsunfähig. Die Ehefrau teilte mit, dass das 
Verhältnis zwischen ihr und dem Stiefsohn mittlerweile 
zerrüttet sei. Sie möchte gerne in ihrer Eigenschaft als 
Bevollmächtigte des Ehemannes die von dem Ehemann 
dem Sohn erteilte Vollmacht widerrufen. In der Voll-
machtsurkunde ist keine Regelung zu der Frage enthal-
ten, ob ein Bevollmächtigter die Vollmacht des anderen 
Bevollmächtigten widerrufen kann.
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II. Fragen
1. Kann die Ehefrau die Vollmacht, die der Ehemann 
seinem einseitigen Sohn erteilt hat, widerrufen? 

2. Gilt hier das Prinzip, wer am schnellsten den Wider-
ruf erklärt, hat Erfolg?

III. Zur Rechtslage
1. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die Beantwor-
tung der aufgeworfenen Rechtsfragen auch von der 
Auslegung der konkret erteilten Vorsorgevollmacht ab-
hängt. Die Beantwortung dieser Auslegungsfrage kann 
hier nicht abschließend erfolgen, da dazu bekanntlich 
stets alle Umstände des Einzelfalls, auch solche außer-
halb der Urkunde, heranzuziehen sind (s. hierzu nur 
Grüneberg/Ellenberger, BGB, 83. Aufl . 2024, §  133 
Rn. 14 ff .). 

2. Das Gesetz enthält in § 1820 Abs. 5 BGB seit dem 
1.1.2023 eine eigene Regelung für den Widerruf einer 
Vorsorgevollmacht. Der Widerruf wird dort an be-
stimmte inhaltliche Voraussetzungen geknüpft und 
unter Genehmigungsvorbehalt seitens des Betreuungs-
gerichts gestellt. Die gesetzliche Regelung gilt jedoch 
nur für den Widerruf einer Vorsorgevollmacht durch 
einen Betreuer. Für den Widerruf einer Vollmacht 
durch einen von mehreren Bevollmächtigten ist 
§ 1820 Abs. 5 BGB dagegen nicht einschlägig (s. Mül-
ler-Engels, FamRZ 2021, 645, 648; Münch, FamRZ 
2020, 1513, 1517; BeckOK-BGB/Müller-Engels, Std.: 
1.5.2024, § 1820 Rn. 52). 

3. Daher ist zur Beantwortung der Frage auf die bereits 
bisher anerkannten Grundsätze zurückzugreifen. In 
der Rechtsprechung hat sich das OLG Karlsruhe erst-
mals mit Beschluss vom 3.2.2010 (FamRZ 2010, 1762) 
mit der Problematik befasst. Das OLG entschied, dass 
bei einer gleichrangigen Generalvollmacht für mehrere 
Personen mangels abweichender Bestimmung des Voll-
machtgebers keiner der Bevollmächtigten befugt sei, 
die Vollmacht des anderen zu widerrufen. Dies gelte auch 
dann, wenn der Vollmachtgeber wegen Geschäftsunfä-
higkeit nicht mehr in der Lage sei, selbst über den Wi-
derruf der Vollmacht zu befi nden. In einem solchen Fall 
sei ggf. ein Vollmachtsüberwachungsbetreuer zu be-
stellen (s. zum Problem auch bereits Gutachten DNotI-
Report 2014, 3 f.). Allerdings war die Entscheidung 
des OLG Karlsruhe stark einzelfallbezogen, da sich das 
Gericht wesentlich auf die Auslegung der vorliegenden 
Vollmachtsurkunde gestützt hatte. 

Nachfolgend hat das OLG Karlsruhe (NJW-RR 2022, 
436 Rn. 9; aktuelle Problemübersicht auch bei Ren-
ner/Braun, in: Müller-Engels/Braun, Betreuungsrecht 
und Vorsorgeverfügungen in der Praxis, 6. Aufl . 2022, 

Kap. 2 Rn. 523 ff .) seinen bereits im Jahre 2010 einge-
nommenen Standpunkt nochmals bekräftigt: Mit der 
Erteilung einer Vorsorgevollmacht an eine Person ist 
aus Sicht des OLG Karlsruhe (NJW-RR 2022, 436, 437 
Rn. 9) regelmäßig nicht die Bevollmächtigung zum 
Widerruf einer gleichzeitig einer weiteren Person er-
teilten Vorsorgevollmacht verbunden. Denn anderen-
falls wäre der Wunsch des Vollmachtgebers, mehreren 
Personen eine Einzelvertretungsmacht einzuräumen, 
ständig der Gefahr ausgesetzt, nach dem „Windhund-
prinzip“ konterkariert zu werden, indem jeder Einzel-
bevollmächtigte fortlaufend befürchten müsste, seine 
Vollmacht werde durch einen anderen Bevollmächtig-
ten widerrufen. Jeder Bevollmächtigte könnte sich so 
die Position eines ausschließlich Bevollmächtigten ver-
schaff en. Dies habe der Vollmachtgeber jedoch ersicht-
lich nicht gewollt, als er sich dafür entschied, mehreren 
Personen Vollmacht mit Einzelvertretungsbefugnis zu 
erteilen, weshalb nach Auff assung des OLG Karlsruhe 
im Wege der Auslegung (§ 133 BGB) im Regelfall eine 
entsprechende konkludente Beschränkung der Vertre-
tungsmacht jedes Einzelbevollmächtigten zu ermitteln 
sei.

Die Auslegungstendenz des OLG Karlsruhe wird in 
einer aktuellen Entscheidung auch durch den BGH zu-
stimmend referiert (BGH, Beschl. v. 8.5.2024 – XII ZB 
577/23, DNotZ 2024, 865). Der BGH führt dort aus 
(Rn. 11 der Entscheidungsgründe), dass es eine Frage 
der Auslegung der konkreten Vorsorgevollmacht sei, ob 
die anderen Einzelbevollmächtigten zum Teilwiderruf 
der Vorsorgevollmacht zugunsten eines Bevollmächtig-
ten befugt seien. Diese dürfte in vielen Fällen dahin-
gehend zu beantworten sein, dass dem Bevollmächtig-
ten jedenfalls nicht die Möglichkeit zum Widerruf 
der gleichrangigen Vollmacht eines anderen Bevoll-
mächtigten eingeräumt sein solle (mit Hinweis auf die 
Rspr. des OLG Karlsruhe sowie auf Spernath, MittBay-
Not 2021, 425, 429 f., 436 f.; Stascheit, RNotZ 2020, 
61, 83 f.) Dann könne die gerichtliche Bestellung eines 
Kontrollbetreuers nach §§  1815 Abs.  3, 1820 Abs. 3 
BGB geboten sein, dessen Tätigkeit sich auch auf einen 
von mehreren Bevollmächtigten beziehen könne.

Im Schrifttum haben sich Renner/Braun (Kap. 2 
Rn.  536 ff .) kritisch zu der Argumentation des OLG 
Karlsruhe geäußert. Sie resümieren, für den Widerruf 
könne es schlechte wie gute Gründe geben. Der Aus-
schluss des Widerrufsrechts führe nicht unbedingt zu 
gerechteren Ergebnissen. Allerdings bezieht sich die 
Stellungnahme aus kautelarjuristischer Sicht eher auf 
eine vorsorgende explizite Regelung des Widerrufs-
problems. Wo eine solche – wie auch im unterbreiteten 
Sachverhalt – fehlt, sprechen die Erwägungen von Ren-
ner/Braun nach Einschätzung des DNotI eher für den 
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Standpunkt des OLG Karlsruhe: In Ermangelung einer 
konkreten Regelung sollte die Widerrufskompetenz zu 
Lasten eines anderen Bevollmächtigten nicht gleich-
sam automatisch jedem Mitbevollmächtigten zuge-
standen werden. Vielmehr ist in einem solchen Fall u. 
E. gerade die vom Reformgesetzgeber in § 1820 Abs. 5 
BGB für den Betreuer gefundene Lösung die sinnvolls-
te: Der Widerruf greift hiernach nur dann durch, wenn 
er durch bestimmte inhaltliche Gründe gerechtfertigt 
ist. Dies wird im Genehmigungsverfahren präventiv 
durch das Betreuungsgericht überprüft. 

Auch der hier konkret unterbreitete Sachverhalt bietet 
wohl keine besonderen Anhaltspunkte für eine Ausle-
gung in dem Sinne, dass – abweichend von dem durch 
das OLG Karlsruhe und mittlerweile auch den BGH 
vertretenen Grundsatz – der Ehefrau doch eine Wider-
rufskompetenz zu Lasten des ebenfalls bevollmächtigten 
Sohnes zustehen sollte. Der Umstand, dass das Verhält-
nis zwischen Ehefrau und Stiefsohn mittlerweile zer-
rüttet ist, mag zwar zu Konfl ikten und Reibungsmög-
lichkeiten bei der Ausübung der Vollmacht führen, die 
zuvor so nicht gegeben waren. Ob es aber in der konkret 
eingetretenen Situation dem Interesse des Vollmachtge-
bers – also nicht gerade „nur“ demjenigen der Ehefrau – 
entsprochen hätte, nunmehr bei der Ausübung der Voll-
macht seiner Ehefrau den Vorzug gegenüber dem Sohn 
einzuräumen, bleibt nach dem Sachverhalt ganz off en. 

4. Im Ergebnis wird man deswegen u. E. im Zweifel 
annehmen müssen, dass mangels eines nachweisbaren 
Willens des Vollmachtgebers der Widerruf der Voll-
macht zu Lasten des einseitigen Sohnes durch die 
Ehefrau in ihrer Position als Bevollmächtigte nicht 
vom Vollmachtsumfang gedeckt ist (§ 133 BGB). Will 
die Ehefrau den Vollmachtswiderruf gleichwohl durch-
setzen, so müsste sie beim Betreuungsgericht ihre eigene 
Bestellung als Betreuerin gem. §§ 1814 ff . BGB anregen, 
wobei zunächst die inhaltlichen Voraussetzungen einer 
Betreuerbestellung trotz der vorliegenden Vorsorgevoll-
machten zu begründen wären. Sollte die Ehefrau dar-
aufhin tatsächlich zur Betreuerin ihres Mannes bestellt 
werden, könnte sie die dem Stiefsohn erteilte Vorsorge-
vollmacht unter den Voraussetzungen des § 1820 Abs. 5 
BGB widerrufen. Hierfür müssten zum einen die vom 
Gesetz verlangten inhaltlichen Voraussetzungen vor-
liegen; eine Zerrüttung des Verhältnisses zwischen ihr 
und dem Stiefsohn wäre insoweit also irrelevant. Zum 
anderen müsste das Betreuungsgericht den Widerruf ge-
nehmigen (§ 1820 Abs. 5 S. 2 BGB). 

Aktuelles
Inkrafttreten des Gesetzes zur Zulassung virtuel-
ler Wohnungseigentümerversammlungen, zur Er-
leichterung des Einsatzes von Steckersolargeräten 
und zur Übertragbarkeit beschränkter persönlicher 
Dienstbarkeiten für Erneuerbare-Energien-Anlagen 
zum 17.10.2024

1. Überblick
Zum 17.10.2024 trat das Gesetz zur Zulassung virtu-
eller Wohnungseigentümerversammlungen, zur Er-
leichterung des Einsatzes von Steckersolargeräten und 
zur Übertragbarkeit beschränkter persönlicher Dienst-
barkeiten für Erneuerbare-Energien-Anlagen (BGBl. I. 
2024, Nr. 306) in Kraft. Dieses bewirkt u.a. folgende 
Änderungen:

- Nach dem neu geschaff enen § 23 Abs. 1a WEG kön-
nen Wohnungseigentümer mit mindestens drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen beschließen, dass die Ver-
sammlung der Wohnungseigentümer innerhalb eines 
Zeitraums von längstens drei Jahren ab Beschlussfas-
sung ohne physische Präsenz der Wohnungseigen-
tümer und des Verwalters an einem Versammlungsort 
stattfi ndet oder stattfi nden kann (virtuelle Wohnungs-
eigentümerversammlung).

- Infolge einer Ergänzung des §  554 Abs.  1 S.  1 
BGB kann der Mieter von Wohnraum verlan-
gen, dass ihm der Vermieter auch solche bauli-
chen Veränderungen der Mietsache erlaubt, die 
der Stromerzeugung durch Steckersolargeräte 
dienen. 

- In gleicher Weise kann jeder Wohnungseigentümer 
eine angemessene bauliche Veränderung verlangen, die 
der Stromerzeugung durch Steckersolargeräte dient, 
§ 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 WEG.

- Aufgrund der Neufassung von §  1092 Abs. 3 S. 1 
BGB gilt nun, dass eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit, die einer juristischen Person oder 
einer rechtsfähigen Personengesellschaft zusteht, 
übertragbar ist, wenn sie dazu berechtigt, ein Grund-
stück für Anlagen zur Nutzung von Wasserkraft, Wind-
energie, solarer Strahlungsenergie, Geothermie, Um-
weltwärme oder Energie aus Biomasse (Nr. 1) oder für 
Anlagen zur elektrochemischen Herstellung von Was-
serstoff  oder zur Erzeugung von Strom aus Wasserstoff  
zu nutzen (Nr. 2). Die Regelung gilt allerdings nur für 
solche Dienstbarkeiten, deren Eintragungsbewilli-
gung nach dem 17.10.2024 notariell beurkundet 
oder öff entlich beglaubigt wird.


